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Kreisve rband  Untere-Em me  
 

 
 

 
 

 

Ausstellungsreglement 
 

Ausstellung Kreisverband Untere Emme 
5. bis 7. Januar 2024 

Sporthalle Gyrisberg, Jegenstorf 
                          
 
Allgemeine Bestimmungen: 
Die Ausstellung umfasst alle in den Schweizerischen Standarten des RKS und RGS anerkannten 
Kaninchen und Geflügelrassen. Für die Ausstellung gelten die Vorschriften dieser Dachorganisationen 
sowie die Vorschriften und Beschlüsse des Untere Emme Verbandes. Jeder Aussteller verpflichtet sich 
mit der Anmeldung, nur gesunde Tiere auszustellen. Es wird eine Einlieferungskontrolle durchgeführt. 
Bei kranken Tieren wird der ganze Bestand des jeweiligen Züchters zurückgewiesen. Für angemeldete 
aber nicht eingelieferte Tiere wird kein Standgeld rückvergütet. 
 
Es können ausgestellt werden: 
Kaninchen:   Einzeltiere Stämme:  1.2              Kollektionen:  2.4, 3.3, 4.2 
 
Bewertung nach Europastandard ausser Konkurrenz (nur Rassen und Farbenschläge, welche nicht im 
Standart 15 sind) 
 
Geflügel:    Stämme: 1.2       Herden:  1.5 oder 2.4 
Ziergeflügel:       Paar: 1.1 
 
Pro Aussteller, Rasse oder Farbenschlag ist ein separates Anmeldeblatt zu benützen. 
 
Anmeldeschluss: 24. November 2023 an  Daniel Wyrsch 
  Rosenweg 8, 3303 Jegenstorf 
  079 / 784 36 94 
  d.wyrsch@bluewin.ch 
Anmeldeformulare können auch direkt auf der Homepage www.ov-jegenstorf.ch heruntergeladen  
werden. 
 
Standgeld 
Kollektionen/Herden Kaninchen + Geflügel    6 Tiere   Fr. 45.- + Katalog 
Stämme    Kaninchen + Geflügel   3 Tiere   Fr. 24.- + Katalog 
Einzeltiere  Kaninchen    1 Tier   Fr.   8.- + Katalog 
Einzeltier nach Europa Standard    1 Tier   Fr.   8.- + Katalog 
Paar   Ziergeflügel    pro Tier  Fr.   8.- + Katalog 
 
Katalog          Fr.   4.- 
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Der Katalog ist im Standgeld nicht inbegriffen. 1 Katalog pro Aussteller ist obligatorisch.  
Die Kosten sind mit der Anmeldung auf Ornithologischer Verein Jegenstorf und Umgebung, IBAN CH77 
0630 0016 9750 5800 3 zu überweisen. 
 
Einlieferung:  
Donnerstag, 04. Januar 2024 von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Im linken Ohr der Kaninchen ist die 
Boxennummer einzuschreiben. Gemäss Beschluss RKS müssen die männlichen Tiere zuerst 
eingestellt werden. Für fehlende Ohrmarken werden Fr. 2.-- berechnet. Die Kaninchen können 
ebenfalls gechipt sein. 
Die Kaninchen müssen geimpft sein! Bitte eine Kopie der Impfbescheinigung mitnehmen.  

 
Die Futtergeschirre müssen von den Ausstellern mitgebracht werden oder bei der 
Eingangskontrolle für Fr. 1.50 gekauft werden. Nageobjekte werden zur Verfügung gestellt. 
 
Fütterung 
Kaninchen: Heu und Wasser. Körner stehen zu Verfügung.  
Geflügel:     Körnerfutter und Wasser 
 
Bewertung  
Freitag, 5. Januar 2024 hinter geschlossenen Türen.   
 
Rücktransport 
Sonntag, 7. Januar 2024 ab 15.00 Uhr. 
 
Preisverteilung/ Züchterabend 
Samstag, 6. Januar 2024, um 20.00 Uhr, in der Festwirtschaft. 
 
Öffnungszeiten der Ausstellung 
Freitag,     5. Januar 2024     von  18.00 Uhr bis  21.00 Uhr 
Samstag,  6. Januar 2024    von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Sonntag,   7. Januar 2024                von  10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 
Öffnungszeiten der Wirtschaft 
Donnerstag,    4. Januar 2024 von  17.00 Uhr bis  23.00 Uhr 
Freitag, 5. Januar 2024 von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
Samstag,   6. Januar 2024 von 11.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
Sonntag,    7. Januar 2024       von  10.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
 

Ebenfalls führen wir eine reichhaltige Tombola.  
Die Fellnähgruppe Jegenstorf präsentiert ihre schönen Handarbeiten 

 
Allgemeines 
Tiere dürfen erst nach Ausstellungsschluss aus den Boxen entfernt werden. 
 
Schlussbestimmungen 
Alles was in diesen Bestimmungen und in den  Ausstellungsreglementen nicht umschrieben ist, wird 
vom Ausstellungskommitee endgültig entschieden. 

 

Herzlich Willkommen in Jegenstorf! 
OV Jegenstorf 

www.ov-jegenstorf.ch 
 

Datenschutzerklärung: 
Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, dass er mit der Registrierung seiner oben festgehaltenen Daten in EDV-
Systeme der Ausstellungsorganisationen sowie im zentralen Adressregister von Kleintiere Schweiz einverstanden 
ist. Sie dürfen erfasst, gespeichert und mutiert werden. Im Rahmen des Vereinszweckes dürfen sie bearbeitet, 
veröffentlicht werden (Ranglisten/Ausstellungskataloge etc.).  


